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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Eine aktive Einbürgerungspolitik wurde von Swiss-Re-Präsident Walter Kienholz
gefordert. Während die Wirtschaft seine Vorschläge positiv aufnahm, forderten
Vertreter von SVP, FDP und CVP eine Verschärfung der Regeln. So arbeitet etwa SVP-
Nationalrat Walter Wobmann an einer Volksinitiative, die eine Einbürgerung auf Probe
vorsieht, d.h. Eingebürgerten soll das Bürgerrecht wieder entzogen werden, wenn sie in
der Probezeit straffällig werden. Für den Bundesrat wäre eine solche Regelung
völkerrechtswidrig. Zudem gilt bereits seit dem 1.3.2011 eine schärfere Bestimmung,
wonach aufgrund falscher Angaben bei der Einbürgerung neu nach acht statt fünf
Jahren das Bürgerrecht wieder entzogen werden kann. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.02.2011
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen
Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 2

Im Dezember 2014 hatte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche die Verhüllung des eigenen Gesichts verbieten soll. Der
Inhalt seiner Initiative entsprach genau der kantonalen Verfassungsbestimmung, die das
Tessiner Stimmvolk im Herbst 2013 deutlich gutgeheissen hatte und deren
Bundesrechtskonformität durch die Gewährleistung der geänderten Kantonsverfassung
im Folgejahr bestätigt worden war. Wobmann wollte mit seiner Initiative die Tessiner
Regelung einheitlich für die ganze Schweiz übernehmen und so Klarheit schaffen. Die
SPK-NR hatte das Anliegen im April 2015 noch äusserst knapp mit 11 zu 10 Stimmen bei 2
Enthaltungen unterstützt, doch die SPK-SR hatte der Initiative im Januar 2016 mit nur
einer Gegenstimme keine Folge gegeben, da kein Sicherheitsproblem bestehe, das ein
gesamtschweizerisches Verbot rechtfertigen würde. Nach dieser deutlichen Ablehnung
vonseiten der SPK-SR gab die SPK-NR bekannt, sie habe sich von der Argumentation
ihrer Schwesterkommission überzeugen lassen und beantragte ihrem Rat folglich mit
deutlicher Mehrheit, nicht mehr an der Initiative festzuhalten. In der Zwischenzeit sei
zudem eine Volksinitiative zu diesem Anliegen lanciert worden, womit die Frage auf
jenem Weg geklärt werden könne. Die Kommissionsminderheit hielt an der Ansicht fest,
dass ein Verhüllungsverbot zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Würde der
Frau erforderlich sei. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession 2016 denkbar
knapp – mit 87 zu 88 Stimmen bei 10 Enthaltungen – zugunsten der parlamentarischen
Initiative Wobmann. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Anliegen Walter Wobmanns (svp, SO) im
vergangenen Herbst denkbar knapp befürwortet hatte, wollte der Ständerat die
Verhüllung des eigenen Gesichts nicht verbieten und versenkte die parlamentarische
Initiative mit 26 zu 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen klar. Zum einen erachte man eine
solche Regelung als unnötig, wenn nicht gar schädlich für den Tourismus, zum anderen
wolle man nicht doppelgleisig neben der Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“
fahren. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
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seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 5

Einen Tag vor Ablauf der Sammelfrist Mitte September 2019 gab das Egerkinger Komitee
in den Medien bekannt, die benötigten 100'000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» beisammen zu haben und die Initiative pünktlich am 15.
September bei der Bundeskanzlei einreichen zu wollen. Dies sei dem Komitee durch
einen «massiven Schlussspurt» gelungen, so Initiant Walter Wobmann (svp, SO)
gegenüber der Basler Zeitung. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das
Initiativkomitee mit einer massiv erhöhten Zahl an ungültigen Unterschriften zu
kämpfen hatte. Mitte Oktober bestätigte die Bundeskanzlei sodann das
Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» mit 105'553 gültigen
Unterschriften.
Während sich emanzipierte Frauen und Feministinnen aller Couleur in den Medien um
die Frage stritten, ob die Burka verboten gehört oder nicht, sprach sich die
Bundeshausfraktion der CVP als erste mehrheitlich für das Verhüllungsverbot aus, wie
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Presse bekanntgab, obgleich das Verbot
nicht unbedingt in der Verfassung verankert werden müsse. Auch ihre Basis stehe
hinter dem Verbot, so Pfister weiter. Die SP arbeitete indessen an einem Gegenentwurf
zur Stärkung der Frauenrechte. Es bestehe Handlungsbedarf, nicht nur familiäre und
berufliche, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen,
und zwar nicht nur, aber auch bei Ausländerinnen, zitierte der Tages-Anzeiger die
Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. Dazu soll der Gleichstellungsartikel in der
Verfassung ausgeweitet werden. Darüber hinaus wollte der Entwurf der SP die
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zum expliziten Ziel der
schweizerischen Aussenpolitik erklären. Für Initiant Wobmann war dieser Vorschlag «an
den Haaren herbeigezogen» und ohne Bezug zur Initiative. Die Frage, ob die
Gleichstellung von Migrantinnen allgemein stärker gefördert werden müsse, müsse in
einem anderen Kontext diskutiert werden, liess er im Tages-Anzeiger verlauten.
Ebenfalls der Initiative mit einem Gegenvorschlag gegenübertreten wollte gemäss der
Sonntags-Zeitung Justizministerin Simonetta Sommaruga, wobei sie den Fokus jedoch
auf das Verbot des Verhüllungszwangs zu legen plante. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.10.2017
KARIN FRICK

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK
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Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 7

Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
KARIN FRICK

Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.2018
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mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 9

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Mit einer parlamentarischen Initiative beantragte der Solothurner SVP-Nationalrat
Wobmann, mit der Veröffentlichung der namentlichen Abstimmungsresultate im
Bundesrat vollständige Transparenz über das Verhalten der Regierungsmitglieder zu
schaffen. Auslöser für diesen Vorstoss war die Aussage von Bundesrat Deiss gewesen,
dass der Bundesrat sich einstimmig zugunsten des Schengen/Dublin-Abkommens mit
der EU ausgesprochen habe, dies aber gemäss Bundesrat Blocher nicht der Fall
gewesen sei. Die SPK-NR beschloss, dem Plenum die Ablehnung dieser Initiative zu
beantragen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats beantragte dem Plenum, der parlamentarischen Initiative
Wobmann (svp, SO) für die Veröffentlichung der namentlichen Abstimmungsresultate
im Bundesrat keine Folge zu geben.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.01.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat schloss sich der Empfehlung seiner SPK an, und beschloss mit 128 zu 48
Stimmen, der parlamentarischen Initiative Wobmann (svp, SO) für die Veröffentlichung
der namentlichen Abstimmungsresultate im Bundesrat keine Folge zu geben. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER

Parlamentsmandat

Wie schon im Vorjahr, zeigte sich die grosse Kammer grosszügig in eigener Sache. Der
Nationalrat nahm im Berichtsjahr eine parlamentarische Initiative seines Büros an,
welche die Entschädigung von Ratsmitgliedern mit Wohnsitz im Ausland im Hinblick
auf mögliche Wahlerfolge von Auslandschweizern bei den Wahlen 2011 regeln will, gab
jedoch einer Initiative Wobmann (svp, SO) (09.418) keine Folge, die eine
Einzelbewilligung von Spesen für Ratsmitglieder gefordert hätte, wenn diese ein Total
von CHF 40'000 überschritten hätten. 12
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Um die Initiative „Ja zum Verhüllungsverbot“ zu lancieren, organisierte Walter
Wobmann (svp, SO) eine Pressekonferenz. Das Problem war, dass diese
Medienveranstaltung auf dem Bundesplatz in Bern stattfand, obwohl der Präsident des
Egerkinger Komitees keine Bewilligung für eine Kundgebung auf dem Platz eingeholt
hatte – die er vermutlich auch nicht erhalten hätte, da Kundgebungen während der
Sessionen in der Regel nicht bewilligt werden. Wobmann erhielt entsprechend eine
Busse, gegen die er Einsprache erhob, woraufhin die Staatsanwaltschaft Bern den Fall
übernahm und ein Gesuch um Aufhebung der Immunität von Walter Wobmann stellte. 
Vor der Immunitätskommission des Nationalrats (IK-NR) sowie der Rechtskommission
des Ständerats (RK-SR) machte Wobmann geltend, dass die Einladung an die Presse
einen Tag vor dem Anlass erfolgt sei und der Anlass entsprechend nur in sehr kleinem
Rahmen stattgefunden habe. Beide Kommissionen hielten erstens fest, dass die
strafrechtlich verfolgte Tätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Parlamentsmandat stehe. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die Kommissionen
überhaupt auf das Gesuch eintreten können. Es sei in der Tat so, dass viele
Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Bundesplatz nutzten, um an die
Öffentlichkeit zu gelangen, z.B. als Hintergrund für Fototermine. Um in einem zweiten
Schritt zu entscheiden, ob die Immunität aufgehoben werden soll, mussten die
Kommissionen zwischen öffentlichem Interesse an der Ausübung des Mandats und
rechtsstaatlichem Interesse abwägen. Zu fragen sei dabei auch, ob es sich bei der
verfolgten Tätigkeit wirklich um einen Straftatbestand handle. Ist dies nicht gegeben
oder zumindest zweifelhaft, so wird die Immunität nicht aufgehoben. Die
Kommissionen fanden in der Tat nichts strafrechtlich Relevantes an der Organisation
des Anlasses. Wobmann habe keine Kundgebung, sondern einen nicht-
bewilligungspflichtigen Medienanlass geplant, wie er auch von anderen
Parlamentarierinnen und Parlamentariern häufig durchgeführt werde. Beide
Kommissionen beschlossen deshalb einstimmig, die Immunität nicht aufzuheben. 13

ANDERES
DATUM: 19.09.2016
MARC BÜHLMANN

Mit 9 Vorstössen pro Kopf hatten sich die Parlamentsmitglieder im Jahr 2017 nach
einer kurzen Baisse im Vorjahr (1'972 Vorstösse; 8 pro Kopf) wieder wesentlich mehr
Arbeit aufgehalst. Dabei kann bei allen Vorstossarten eine Zunahme beobachtet
werden: Es wurden mehr Anfragen (102; 2016: 87), mehr Anliegen für die Fragestunde
(663; 2016: 607), mehr Postulate (204; 2016: 174), mehr Motionen (403, 2016: 342) und
auch mehr parlamentarische Initiativen (129; 2016: 106) eingereicht. Noch nie wurden
zudem so viele Interpellationen eingereicht wie 2017 (718; 2016: 656).
Zwar gingen die 2017 vorgelegten Bundesratsgeschäfte ein wenig zurück (67; 2016: 72)
und das Parlament hatte etwas weniger Wahlgeschäfte (23; 2016: 29) sowie eine
Petition (22; 2016: 23) weniger zu erledigen als im Vorjahr, die Kantone reichten aber
2017 mehr Anliegen in Form von Standesinitiativen (22) ein als noch 2016 (19). 

In den Medien wurde Jean-Luc Addor (svp, VS) als «Vorstosskönig» (St. Galler Tagblatt)
ausgemacht, der seit seiner Wahl 2015 am meisten Vorstösse eingereicht habe. Er sei
sich bewusst, dass seine Vorstösse Kosten verursachten und dies nicht dem Ziel seiner
Partei, einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern zu pflegen, entspreche; er mache
aber einfach die Arbeit, für die er gewählt worden sei. Und auch die SVP sei für ein
aktives Parlament, das eine Gegenmacht zur Exekutive und Verwaltung sein müsse. Am
anderen Ende der Skala fand sich Hermann Hess (fdp, TG), der ebenfalls 2015 in den
Nationalrat gewählt worden war und bisher keinen einzigen Vorstoss eingereicht und
nie das Wort ergriffen hatte. Es gebe im Parlament «viel warme Luft ohne Aussicht auf
Resonanz, die vorab der Pflege der eigenen Bekanntheit zu dienen scheint», gab der
Thurgauer dem St. Galler Tagblatt preis. 
Die Weltwoche rechnete vor, dass die Vorstösse von Claude Béglé (cvp, VD), der
ebenfalls durch grosse Aktivität auffiel, die Steuerzahlenden seit seinem Amtsantritt
2015 CHF 544'680 gekostet habe. Das Wochenblatt berief sich auf den Betrag von CHF
6'120, den ein Vorstoss die Verwaltung im Schnitt koste – eine Zahl, die 2007 von den
Parlamentsdiensten als Antwort auf eine Interpellation Spuhler (svp, TG) (Ip. 07.3176) als
Mittel errechnet worden war. Der Bundesrat hatte damals in seiner Antwort
festgehalten, dass es sich aufgrund des wenig aufwendigen Verfahrens und der kleinen
Anzahl untersuchter Vorstösse (7 Motionen, 3 Postulate, 4 Interpellationen) lediglich um
eine Schätzung handle. 

Die Ratsmitglieder hatten 2017 freilich nicht nur Vorstösse eingereicht, sondern auch
erledigt und waren diesbezüglich ebenfalls fleissiger als noch im Vorjahr. Die
Verwaltung und die Exekutive beantworteten im Berichtsjahr 96 Anfragen (2016: 83),
663 Fragen in der Fragestunde (2016: 607) und 628 Interpellationen (2016: 625). Die
Räte erledigten 303 Postulate (2016: 288), 458 Motionen (2016: 458) und 104
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parlamentarische Initiativen (2016: 82). Allerdings wurden weniger Bundesratsgeschäfte
(74; 2016: 87), weniger Standesinitiativen (18; 2016: 32) und weniger Petitionen (26;
2016: 39) behandelt als noch 2016. Die Anzahl erledigter Wahlgeschäfte war gleich gross
wie im Vorjahr (26). Damit hatten National- und Ständerat 2017 total 2'396 Geschäfte
erledigt, was eine Arbeitslast bedeutete, die praktisch dem langjährigen Durchschnitt
(2'397 erledigte Geschäfte pro Jahr zwischen 2000 und 2017) entsprach.  

Allerdings waren unter den erledigten Motionen und Postulaten auch ein Grossteil von
gar nicht behandelten Anliegen, weil diese zurückgezogen oder unbehandelt
abgeschrieben worden waren. Dies war bei fast einem Drittel aller 2017 erledigten
Motionen (20.7% der 458 im Jahr 2017 erledigten Motionen wurden zurückgezogen und
10.7% abgeschrieben) und immerhin noch bei jedem fünften Postulat (12.9%
zurückgezogen; 7.3% abgeschrieben) der Fall. Erfolgreich waren 21.8 Prozent aller
Motionen, womit die Erfolgsrate gegenüber 2016 (28.7%) zwar gesunken war, aber leicht
über dem langjährigen Schnitt (zwischen 2000 und 2017: 21.2%) lag. Erfolgreicher waren
2017 die Postulate: 54.1 Prozent dieser Vorstösse waren angenommen worden (2016:
53.5%; Schnitt: 47.6%). Die grössere Erfolgsrate bei den Postulaten dürfte mit der
geringeren Verbindlichkeit zu tun haben, aber auch mit dem Umstand, dass sie nicht
von beiden Räten überwiesen werden müssen. So wurden immerhin 18.3% der 458
erledigten Motionen zwar vom Erstrat angenommen, aber vom Zweitrat abgelehnt.

Die Aargauer Zeitung interessierte sich eingehender für dieses Phänomen und fand
heraus, dass der Ständerat wesentlich häufiger Anliegen aus dem Nationalrat versenke
als umgekehrt. Die Zeitung berief sich auf Zahlen der laufenden Legislatur und rechnete
aus, dass von 106 im Nationalrat angenommenen Motionen deren 60 nachträglich vom
Ständerat abgelehnt worden seien, wohingegen von 26 in der kleinen Kammer
angenommenen Motionen lediglich sechs von der grossen Kammer kassiert worden
seien. Das «Muster des grosszügigen Nationalrats gegen den pedantischen Ständerat»
wurde in der Zeitung von verschiedenen Parlamentsmitgliedern diskutiert. Es zeige,
dass der Ständerat eine abgehobene Kammer sei, «die schlicht am Volk
vorbeipolitisiert», gab Walter Wobmann (svp, SO) der Zeitung zu Protokoll. Und auch
Fabio Regazzi (cvp, TI) machte beim Ständerat oft eine «Ablehnung aus Prinzip» aus.
Gegen diese Behauptung wehrte sich Ständerat Martin Schmid (fdp, GR): Der
Nationalrat nehme häufig ohne Debatten eine Reihe von Motionen einfach an. Zudem
spielten in der Volkskammer parteipolitische Motive eine viel grössere Rolle. Das
verspreche zwar Publizität, sei aber nicht effektiv. Im Ständerat seien die Hemmungen
grösser, überhaupt einen Vorstoss einzureichen, erklärte auch Pirmin Bischof (cvp, SO).

Auch die Sonntagszeitung interessierte sich für das Schicksal von Motionen und
Postulaten, und zwar für die «Vorstossguillotine» der Abschreibung eines Vorstosses,
die fällt, wenn dieser nicht innert zwei Jahren behandelt wird. Die Zeitung rechnete
Quotienten aus der Anzahl eingereichter und abgeschriebener Postulate und Motionen
von der 45. bis zur 49. Legislatur aus und kam zum Schluss, das die Fraktionen der
Polparteien eine grössere Abschreibungsquote hätten als die Mitte-Parteien. 32.7
Prozent der Vorstösse der Grünen wurden nie behandelt, bei der SP betrug dieser
Anteil 27.6 Prozent und bei der SVP 27.1 Prozent. Die CVP (22.6%), die BDP (18.9%), die
GLP (18.4%) und die FDP (17.2%) hatten hingegen weniger Abschreibungen zu
verzeichnen. Die Meinungen zu diesen Zahlen gingen auseinander. Während Jürg Stahl
(svp, ZH), der selber eine hohe individuelle Abschreibungsquote verzeichnete, diese als
«sinnvollen Selbstreinigungsmechanismus des Parlaments» bezeichnete, fand es
Margret Kiener Nellen (sp, BE) «störend, dass Vorstösse der Polparteien häufiger
abgeschrieben werden». Alle Anliegen müssten sachlich und nicht parteipolitisch
geprüft werden. Ob ein Vorstoss traktandiert wird oder nicht, entscheiden die Büros
der beiden Kammern. Zwischen 2003 und 2008 wurde die automatische Abschreibung
nach zwei Jahren ausgesetzt, die Büros mussten jeweils begründen, weshalb ein
Vorstoss hätte abgeschrieben werden sollen. Allerdings wurde der Automatismus 2008
wieder eingeführt. 14
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Volksrechte

Im Berichtjahr wurde gegen acht Bundesgesetze das Referendum ergriffen (2012: 6).
Die Unterschriftensammlung gegen die Asylgesetzrevision war von
Flüchtlingsorganisationen und linken Kreisen bereits Ende 2012 gestartet worden. Mitte
Januar wurden hierzu 63'666 gültige Unterschriften eingereicht. Auch gegen das
Epidemiegesetz sammelten verschiedene Gruppen mit teilweise recht
unterschiedlichen Zielen bereits Ende 2012 bis Mitte Februar 77'360 beglaubigte
Unterschriften. Das Referendum gegen die Revision des Arbeitsgesetzes kam im April
mit 70'306 Unterschriften erfolgreich zustande. Die Sonntagsallianz – ein
Referendumskomitee aus verschiedenen religiösen Gruppierungen und Vereinigungen,
der SP, der GP, der EVP und der CSP sowie verschiedener Gewerkschaften – hatte nach
eigenen Angaben bereits nach 2 Monaten über 60 000 Unterschriften gegen die
Öffnungszeiten bei den Tankstellenshops gesammelt. Mitte April kündigte Uniterre ein
Referendum gegen das Reformpaket in der Agrarpolitik an, zog dieses Ansinnen dann
aber zugunsten der Initiative des Bauernverbandes wieder zurück. Äusserst erfolgreich
war das überparteiliche Komitee um Walter Wobmann (svp, SO), das innert kurzer Zeit
107'424 Unterschriften gegen die Erhöhung der Abgabe für die Benützung von
Nationalstrassen sammelte. Wegen mangelnder finanzieller Unterstützung wurde die
Unterschriftensammlung gegen die Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung
zur Förderung erneuerbarer Energien abgebrochen. Noch im Berichtjahr wurden
Unterschriftensammlungen gegen den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen und gegen das FATCA-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA lanciert.
Gegen das Freihandelsabkommen mit China konnte das Referendum nicht ergriffen
werden, weil der Antrag der SP, das Abkommen dem fakultativen Referendum zu
unterstellen, vom Nationalrat abgelehnt wurde. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
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Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
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europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 16
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Spannung verhiess der Wahlkampf im Kanton Solothurn, traten doch gegen den
Bisherigen Roberto Zanetti (sp) mit Pirmin Bischof (cvp) und Kurt Fluri (fdp), der den
durch den Rücktritt von Rolf Büttiker frei gewordenen Sitz für den Freisinn verteidigen
sollte, sowie Walter Wobmann (svp) gleich drei amtierende Nationalräte an. Wobmann,
Fluri und Bischof bewarben sich zudem auch gleichzeitig wieder für eine Vertretung in
der grossen Kammer. Die Tierpartei, für die Barbara Banga-Schaad antrat, galt hingegen
zum Vornherein als chancenlos. Die BDP unterstützte zwar die Kandidaten von FDP und
CVP, zu einem symbolischen bürgerlichen Schulterschluss kam es aber nicht. Weder die
CVP noch die FDP oder die SVP unterstützten einen Kandidierenden der anderen
bürgerlichen Parteien.

Tatsächlich kam es zu einem zweiten Wahlgang, allerdings nur noch um einen der
beiden Sitze, da Zanetti (sp) mit 44'796 Stimmen bereits im ersten Umgang das absolute
Mehr erreicht hatte. Neben dem zweitplatzierten Bischof (41'529) trat auch der
überraschend deutlich distanzierte Fluri (29'392 Stimmen), nicht aber Wobmann
(25'356) und Banga-Schaad (5'764) noch einmal an. Zusätzlich reichte der Parteilose
Peter Brudermann seine Kandidatur ein. Für Wirbel sorgte der abgetretene Ständerat
Büttiker (fdp), der durchblicken liess, dass er für den zweiten Wahlgang antreten würde,
eine Kandidatur dann aber im letzten Moment ausschloss. Die BDP unterstützte den
FDP-Kandidierenden. Fluri schaffte es mit 23'440 Stimmen allerdings trotz dieser
Unterstützung nicht, den Sitz der FDP, der sich seit 1848 in der Hand des Freisinns
befunden hatte, zu verteidigen. Gründe für die historische Niederlage waren – neben
dem Wirbel um Büttiker – wohl auch die Beliebtheit von Bischof (31'829 Stimmen) über
die CVP-Grenzen hinaus aber auch die explizite Nicht-Unterstützung des FDP-
Kandidaten durch die SVP, die ihrer Wählerschaft empfohlen hatte, leer einzulegen,
weil sowohl Fluri als auch Bischof Christoph Blocher als Bundesrat abgewählt hätten.
Brudermann blieb erwartet chancenlos, erhielt aber immerhin 11% der Stimmen (6'844).
Die Beteiligung am zweiten Umgang betrug 36,7%. 17
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Für die Nationalratswahlen 2015 musste der Kanton Solothurn aufgrund der langsamer
wachsenden Bevölkerung das Anrecht auf einen der sieben Nationalratssitze abgeben.
Um die neu sechs Mandate kämpften nicht weniger als 147 Kandidierende auf 27 Listen.
Dies bedeutete trotz Mandatsverlustes eine neue Rekordzahl sowohl von Anwärterinnen
und Anwärtern als auch von Listen. Zählt man die jeweiligen Jungsektionen hinzu traten
einige Parteien mit vier oder gar –wie die CVP und die SP – mit fünf verschiedenen
Listen zu den Wahlen an. Ergänzt wurden die etablierten Parteien durch die
Direktdemokratische Partei Schweiz (DPS) – eine kleine Rechtsaussenpartei – sowie
eine Einzelliste mit dem klingenden Namen „el presidente“. Der Frauenanteil lag mit
31.3% etwa im bisherigen Durchschnitt, sank jedoch leicht im Vergleich zu 2011 (34%). 

Die Reduktion von sieben auf sechs Sitze hing wie ein Damoklesschwert über den
Solothurner Wahlen und den betroffenen Parteien. Brisant war, dass alle bisherigen
Mandatsträgerinnen und -träger erneut antraten. Somit war klar, dass mindestens einer
oder eine von ihnen über die Klinge springen musste. Umso begehrter waren in dieser
Situation die Listenpartner. Die SP fand mit der Grünen Partei die allgemein erwartete
Gemahlin. Angesichts der Ausgangslage war dieses Zusammengehen auch bitter nötig,
stand der bei den letzten Wahlen knapp hinzugewonnene zweite SP-Sitz doch auf
Messers Schneide. Einen noch grösseren Berg hatte die CVP zu erklimmen. Rechnerisch
war offensichtlich, dass die Verteidigung ihrer beiden Sitze enorm schwierig werden
würde. Um die Wiederwahl von Stefan Müller-Altermatt und Urs Schläfli zu sichern,
waren die Kleinparteien in der Mitte als Königsmacherinnen begehrt. Insbesondere die
GLP kostete diese Rolle voll aus, indem sie sich – nicht ohne dafür Kritik einzustecken –
lange für ihre Entscheidung über eine Listenverbindung Zeit liess. Letztlich kam es  zur
von den Christdemokraten angestrebten breiten Mitte-Allianz, welche sich aus
CVP,BDP, EVP und GLP zusammensetzte. Alleine in den Kampf um die Tickets nach Bern
gingen die FDP und die SVP. Den Freisinnigen mit ihrem Nationalrat und Aushängeschild
Kurt Fluri bereitete dies relativ wenig Kopfzerbrechen, da ihr Sitz als kaum gefährdet
galt. Knapper war die Ausgangslage für die SVP, welche gleich zwei Sitze – jene von
Roland Borer und Walter Wobmann – zu verteidigen hatte. Die Partei sorgte aber auch
sonst für Brisanz im Wahlkampf. So prüfte laut der Solothurner Zeitung die SVP-Leitung
ein Angebot seitens der Kleinpartei DPS für eine Listenverbindung. Brisanterweise war
der einzige Kandidat der DPS ein ehemaliger SVP-Kreispräsident, welcher wegen
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rassistischer Äusserungen auf Facebook seinen Posten und seine Parteimitgliedschaft
hatte abtreten müssen. Die SVP erteilte der fragwürdigen Listenverbindung jedoch eine
Absage. Mehr zu reden gab die erneute Kandidatur von Roland Borer, der bereits stolze
24 Amtsjahre in der grossen Kammer vorwies. Ein SVP-nahes Komitee rief in Inseraten
gar mit einer „Wahlanleitung“ zur Streichung Borers aus der Liste auf. Als dessen
aussichtsreichster innerparteilicher Konkurrent galt der 33-jährige Christian Imark,
welcher 2012 jüngster Kantonsratspräsident geworden war. Dem jungen
Verkaufsingenieur hätte sich bei einer Wahl zudem die Ehre geboten, die 24-jährige
Absenz des Schwarzbubenlands in der Solothurner Delegation zu beenden.

Der Wahlsonntag wurde zu einem regelrechten Wahlkrimi. Grund dafür war der sich im
Laufe des Nachmittags abzeichnende Kampf zwischen der CVP und der SP um den
„schwarzen Peter“ – will heissen den Sitzverlust. Den Kürzeren zog schliesslich die CVP,
welche mit einem Verlust von 3.5 Prozentpunkten an Wähleranteil (neu: 12.4%) ihren
Sitz von Urs Schläfli abgeben musste. Der gelernte Landwirt, welcher in den Medien
immer wieder als „Hinterbänkler“ verschrien wurde, hätte seinen Sitz nur schon
aufgrund des parteiinternen Resultates abgeben müssen. Die Listenpartner der CVP
reihten sich allesamt ins Verliererlager ein. Die GLP kam nur noch auf 3.5% Wähleranteil
(-1.5 Prozentpunkte), die BDP noch auf 2.7% (-1.7 Prozentpunkte) und die EVP auf 1.2%
(-0.3 Prozentpunkte).  Die SP (-0.7 Prozentpunkte, 16.8%) und die Grünen (-1.8
Prozentpunkte, 4.3%) konnten trotz beidseitiger Verluste die Sitze von Bea Heim und
Philipp Hadorn (beide SP) retten. Die Wahlsieger hiessen ohne Zweifel FDP und SVP. Die
Freisinnigen steigerten sich um 2.6 Prozentpunkte auf neu 20.4% und die SVP gar um
ganze 3.6 Prozentpunkte auf neu 26.2%. Bei der SVP kam es zum internen
Mandatswechsel, da die Stimmbürger eine siebte Legislatur Roland Borers tatsächlich
nicht zu goutieren schienen. An seiner Stelle schaffte Christian Imark den Einzug in den
Nationalrat. Walter Wobmann konnte sich als bestgewählter Nationalrat im Kanton
problemlos behaupten, genauso wie FDP-Schwergewicht Kurt Fluri. Den nun einzigen
CVP-Sitz verteidigte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ebenfalls ungefährdet. Die
verkleinerte Solothurner Delegation setzt sich folgendermassen zusammen: 2 SVP, 1
FDP, 1 CVP, 2 SP. In Sachen Wahlbeteiligung wurde mit 50.2% zwar erneut die 50%-
Marke geknackt, was jedoch einen Rückgang gegenüber 2011 bedeutete (51.7%). Der
Frauenanteil stieg durch die Verkleinerung der Delegation von 14.3% auf nicht weniger
magere 16.7% an. 18

Im Kanton Solothurn glich die Kandidatenliste für die Ständeratswahlen sehr stark
derjenigen von 2011. Die beiden amtierenden Vertreter Roberto Zanetti von der SP und
Pirmin Bischof von der CVP traten beide mit der Entschlossenheit an, ihre Mandate zu
verteidigen. Auf Seiten der Herausforderer präsentierte sich erneut SVP-Nationalrat
Walter Wobmann als rechtsbürgerliche Alternative. Neu für die FDP ins Rennen ging
Marianne Meister (SO, fdp). Sie trat als Unternehmerin und Präsidentin des
solothurnischen Gewerbeverbandes an. Nicht mehr zur Verfügung stand den
Freisinnigen Kurt Fluri (fdp, SO). Dessen klare Niederlage vier Jahre zuvor war in dieser
Deutlichkeit überraschend wie auch enttäuschend für den gestandenen Nationalrat und
seine Partei gewesen. Sie war zudem von historischem Ausmass, da in der abgelaufenen
Legislatur zum ersten Mal  seit Gründung des Bundesstaates 1848 kein Solothurner FDP-
Vertreter im Stöckli politisierte.
Trotz dieser für den Kanton Solothurn neuartigen Zusammensetzung wurde die
Wiederwahl der amtierenden Delegation als klar wahrscheinlichstes Szenario
betrachtet. Pirmin Bischof hatte sich in Bern als kompetenter Wirtschaftspolitiker
etabliert und wurde zuweilen auch schon als möglicher Bundesratskandidat gehandelt.
Roberto Zanetti galt – wie viele seiner Parteikollegen in der kleinen Kammer – als
typischer Vertreter des pragmatischen und eher gemässigten Flügels der SP. Die von
den Medien immer wieder als klassische „Brückenbauer“ betitelten Amtsinhaber
konnten sich somit relativ leicht von SVP-Kandidat Walter Wobmann abgrenzen. Der als
Hardliner bekannte Nationalrat hatte national nicht zuletzt durch sein Engagement für
die Minarettverbots-Initiative Bekanntheit erlangt. Trotzdem wurde er von seinen
Gegenspielern als bestgewählter Nationalrat des Kantons nicht unterschätzt. FDP-
Kandidatin Marianne Meister hatte gegen drei gestandene Bundespolitiker keinen
einfachen Stand. Ihrer Kampagne wurde dennoch ein überaus grosses Engagement
attestiert und auch anlässlich der Podiumsdiskussionen wurden ihr medial gute Noten
verteilt. Sie positionierte sich als Vertreterin des kompromisslos wirtschaftsliberalen
Lagers innerhalb des Freisinns – anders als noch 2011 Kurt Fluri, welcher eher als der
Mitte zugewandt gilt. Ob es ihr gelingen würde, mit dieser Strategie grossflächig in den
Wählerteichen der Bisherigen zu fischen, wurde jedoch als fraglich betrachtet.
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Im ersten Wahlgang tauschten die Amtsinhaber im Vergleich zu den letzten Wahlen ihre
Plätze: Konnte sich Zanetti 2011 bereits im ersten Wahlgang behaupten, so gebührte
diese Ehre nun Pirmin Bischof. Mit 50‘674 Stimmen übersprang der CVP-Ständerat das
absolute Mehr von 44‘077 Stimmen deutlich. Roberto Zanetti verpasst dieses mit 42‘421
Stimmen hingegen knapp . Dies war auch dem solothurnischen Wahlsystem
zuzuschreiben, welches die Hürde durch die Miteinberechnung der leeren Stimmen
hoch legt. Klar distanziert auf dem dritten Rang befand sich mit 29‘666 Stimmen SVP-
Nationalrat Walter Wobmann. Von diesem auf den vierten und letzten Rang verwiesen
wurde die FDP-Kandidatin Marianne Meister mit 25‘563 Stimmen. Nach diesem
enttäuschenden aber nicht unerwarteten Ergebnis zog sie sich zusammen mit ihrer
Partei aus dem Rennen um den Ständerat zurück.

Im zweiten Wahlgang machten Zanetti und Wobmann also den zweiten Ständeratssitz
unter sich aus. Zanetti galt als Amtsinhaber und aufgrund seines grossen Vorsprungs
aus dem ersten Wahlgang als klarer Favorit. Wobmann wurde kaum zugetraut, in
grossem Masse ausserhalb des SVP-Wählerpotenzials Stimmen zu holen. Seine
politische Ausrichtung am rechten Rand wurde auch dadurch unterstrichen, dass ihm
beispielsweise die FDP für den zweiten Wahlgang die Unterstützung verweigerte und
sich für Stimmfreigabe entschied. 
Im zweiten Umgang blieb denn die Überraschung auch aus. Roberto Zanetti konnte sich
im Vergleich zum 18. Oktober gar noch steigern und vereinte neu 47‘753 Stimmen auf
sich. Sein Konkurrent Walter Wobmann musste sich im Gegenzug mit nur noch 26‘214
Stimmen begnügen. Somit bestätigten die Solothurner Stimmbürger die 2011
begründete SP-CVP Formel im Stöckli mit beeindruckender Deutlichkeit. 19

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Faisant suite à son examen par le Conseil des Etats fin 2005, le projet de loi fédérale
sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est a été examiné par le Conseil
national lors de la session de printemps. La poursuite de cette coopération au
développement n’a pas été contestée. En revanche, la base légale au milliard de francs
destiné à soutenir l’effort de cohésion de l’UE élargie a été contestée. Quatre
propositions de minorité se sont opposées de manière différenciée au projet de loi en
question. Une minorité Wobmann (udc, SO) a proposé de ne pas entrer en matière, ce
que demandait également le conseiller national Bernhard Hess (ds, BE). Deux minorités
ont demandé au plénum de renvoyer le projet de loi au Conseil fédéral, en le chargeant
toutefois de tâches différentes. La minorité Schlüer (udc, ZH) a proposé de renvoyer le
projet au gouvernement en le chargeant de demander à l’UE des contre-prestations
pour le paiement de ce milliard de francs : 1) éviter toute discrimination de l’aéroport
Zurich-Kloten par rapport aux autres aéroports internationaux européens, notamment
en ce qui concerne l’exploitation et les possibilités d’approche ; 2) respecter, sur le
long terme, le secret bancaire suisse tel qu’il est fixé dans le cadre de l’accord sur la
fiscalité et l’épargne (refus de l’échange automatique d’informations) ; 3) respecter la
souveraineté de la Suisse en matière fiscale, en particulier celle des cantons. Le député
Zisyadis (pdt, VD) a, quant à lui, demandé le renvoi au Conseil fédéral, en chargeant ce
dernier de revenir avec une proposition de loi qui respecte les objectifs fondamentaux
des fonds structurels européens de tous les pays de l’UE (25 Etats). De nombreux
orateurs des autres partis politiques s’étant inquiétés du financement du milliard de
francs, la conseillère Micheline Calmy-Rey a déclaré que le Conseil fédéral donnerait
des précisions sur son financement et soumettrait deux demandes de crédits : l’une
pour l’aide aux pays de l’Est proprement dit et l’autre pour le financement du milliard
de cohésion. Elle a en outre confirmé que ce dernier serait compensé sans incidence
budgétaire auprès du DFE et du DFAE, et que l’aide au développement des pays les plus
pauvres n’en pâtirait pas. Les propositions de non-entrée en matière ont toutes deux
été refusées par 129 voix contre 45, l’UDC étant le seul parti gouvernemental à rejeter
l’entrée en matière en bloc. Les propositions Schlüer et Zisyadis ont, quant à elles, été
rejetées au plénum par 127 voix contre 48, et 143 voix contre 9, respectivement.

Lors de la discussion article par article, le plénum a émis quelques petites divergences
par rapport au Conseil des Etats. Il a par exemple suivi la proposition de la majorité de
la commission visant à faire de la loi, de manière explicite, un outil de politique
extérieure et de politique économique extérieure. Au vote sur l’ensemble, le projet a
été adopté par 116 voix contre 40, l’UDC dans sa grande majorité se prononçant à
nouveau contre celui-ci.
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Bien que le Conseil des Etats ait émis des critiques concernant la distinction opérée
par la chambre basse entre politique extérieure et politique économique extérieure, il a
éliminé les dernières divergences qui les opposaient. Au vote final, le Conseil des Etats
a adopté le projet de loi par 37 voix contre 1, et le Conseil national par 127 voix contre
53, l’UDC se prononçant toutefois massivement contre le projet de loi. 20

Suite à l’acceptation en votation populaire le 26 novembre 2006 de la loi fédérale sur la
coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, qui prévoyait le versement d’un milliard de
francs destiné à financer l’effort de cohésion de l’UE élargie, les chambres ont examiné
conjointement deux objets au cours de l’année sous revue : la contribution de la Suisse
à l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’UE (06.100) et la
poursuite de la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est et de la CEI (06.099).

Au Conseil des Etats, l’entrée en matière sur les deux projets n’a pas été contestée. Le
rapporteur de la commission, le radical Peter Briner (SH), a déclaré que personne au
sein de celle-ci ne s’était opposé aux deux projets et que la discussion avait porté
uniquement sur la question du financement. Estimant qu’il devrait être possible, sur dix
ans, d’économiser au total 245 millions de francs dans les sept départements fédéraux,
la commission a proposé que ce financement ne se fasse pas au détriment de l’aide
publique au développement, mais soit compensé dans le budget général de la
Confédération. Plusieurs intervenants ont en outre tenu à rappeler qu’il serait difficile
de justifier qu’une aide financière soit accordée à des membres de l’UE plutôt qu’à des
pays en voie de développement. La proposition de la commission a finalement été
adoptée tacitement et l’arrêté fédéral concernant la contribution de la Suisse à
l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’UE élargie a été adopté par
36 voix contre 2. Dans le cadre du second arrêté concernant le crédit-cadre pour la
poursuite de la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est et de la CEI, une minorité
de la commission, emmenée par la socialiste Simonetta Sommaruga (BE), a proposé
d’augmenter le montant de ce crédit de 650 à 730 millions de francs, et de revenir par
conséquent sur la proposition du Conseil fédéral de réduire le montant accordé jusqu’à
présent. La minorité de la commission estimait en effet qu’il ne fallait pas financer la
contribution à l’élargissement en réduisant l’aide aux pays les plus pauvres d’Europe de
l’Est. Les députés ne l’ont toutefois pas suivie et se sont prononcés, par 23 voix contre
14, en faveur de la solution proposée par le Conseil fédéral. Le crédit-cadre en question
a finalement été adopté par 35 voix contre 0 lors du vote sur l’ensemble.

Les deux mêmes objets ont également été examinés de manière conjointe au Conseil
national. Si l’entrée en matière n’a pas suscité d’opposition, trois députés UDC ont
toutefois déposé des propositions de renvoi au Conseil fédéral. Walter Wobmann (SO) a
proposé de geler la contribution à la réduction des disparités sociales et économiques
dans l’UE jusqu’à ce que cette dernière reconnaisse officiellement le système fiscal
suisse. Walter Schmied (BE) a proposé de renvoyer l’objet 06.100 au Conseil fédéral,
avec mandat d'éclaircir au préalable l'étendue et la forme des exigences de l'UE envers
la Suisse en ce qui concerne les paiements de cohésion à la Bulgarie et à la Roumanie.
Pirmin Schwander (SZ) a enfin demandé au Conseil fédéral de démontrer de façon
transparente et complète que le financement sera neutre pour le budget. La majorité
des députés n’a cependant pas voulu reporter à nouveau sa décision concernant ces
deux objets. Différents intervenants n’ont de plus pas manqué de rappeler que la Suisse
n’allait pas seulement payer, mais également profiter de la stabilité, de la sécurité et de
l’essor économique des pays bénéficiaires de la contribution suisse. Soutenues par
aucun autre parti, les trois propositions de renvoi ont été écartées. La question qui
s’est dès lors posée dans le cadre des débats a été de savoir s’il convenait de se rallier à
la décision du Conseil des Etats de réduire le crédit-cadre relatif à la coopération avec
les pays de l’Est et de la CEI de 730 à 650 millions de francs (conformément au projet
du Conseil fédéral). Plusieurs intervenants n’ont alors pas manqué de rappeler que le
Conseil national avait adopté la motion Leuthard « Contribution à la réduction des
disparités », qui demandait que cette contribution ne soit pas prélevée sur les fonds
affectés à l'aide au développement. Une majorité de la commission a proposé de
maintenir ledit crédit à une hauteur de 730 millions de francs, alors qu’une minorité
emmenée par Walter Müller (prd, SG) – soutenu par plusieurs députés UDC – a proposé
de se rallier à la décision du Conseil des Etats. Le plénum a finalement suivi la majorité
de la commission, créant de fait une divergence avec le Conseil des Etats. Au vote sur
l’ensemble, les deux projets ont été adoptés par 116 voix contre 42.

Par 29 voix contre 3, le Conseil des Etats s’est finalement rallié à la version du Conseil
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national et a décidé de relever le crédit d’aide au développement pour l’Europe de l’Est
de 650 à 730 millions de francs. 21

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Le parlement a examiné le projet de loi sur les privilèges, les immunités et les facilités,
ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur
l'Etat hôte, LEH) durant l’année sous revue. Au Conseil national, une minorité
Wobmann (udc, SO), qui était d’ailleurs soutenue par une grande partie du groupe UDC,
a proposé de ne pas entrer en matière et de renvoyer le projet au Conseil fédéral. Le
député UDC estimait en effet que le projet visait à étendre les privilèges, immunités et
autres facilités aux organisations non gouvernementales, et que la loi fédérale sur les
aides financières à la Fondation immobilière pour les Organisations internationales
(FIPOI) encadrait suffisamment la politique d’accueil de la Suisse. Si plusieurs porte-
parole de groupe ont salué le travail de codification entrepris pas le gouvernement,
d’autres ont fait part de leurs inquiétudes de voir ce texte, à leurs yeux insuffisamment
précis, entraîner une prolifération des prétentions. La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey les a cependant rassurés en leur assurant que la nouvelle loi ne visait pas à
étendre les privilèges et immunités. Le plénum a finalement voté l’entrée en matière
par 121 voix contre 40, rejetant la proposition de renvoi par 120 voix contre 32.
Plusieurs autres propositions de l’UDC ont été rejetées dans des proportions similaires
lors de la discussion par article. Au votre sur l’ensemble, la loi a été adoptée par 122
voix contre 45. Au Conseil des Etats, l’entrée en matière n’a pas été contestée. Les
députés ont écarté, par 23 voix contre 7, une proposition de minorité Reimann (udc,
AG), qui visait à limiter le cercle des personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et
facilités. Le plénum a par ailleurs adopté sans débat une proposition de sa commision
excluant les organisations non gouvernementales des bénéficiaires de privilèges,
immunités et facilités au sens de la loi. Il a en outre voté à l’unanimité une proposition
du député radical Thomas Pfisterer (AG), qui demandait que les cantons soient non
seulement entendus, mais associés à la définition de la politique d’accueil. Le Conseil
des Etats a finalement adopté le projet à l’unanimité. Le Conseil national a liquidé peu
de temps après les divergences qui subsistaient. 22
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Energie

Energie

Im März 2017 debattierte der Nationalrat über den Verfassungsartikel über ein Klima-
und Energielenkungssystem (KELS). Nachdem die UREK-NR im Januar einstimmig
Nichteintreten empfohlen hatte, deklarierten alle Fraktionen der grossen Kammer, dass
sie nicht auf die Vorlage eintreten wollen. Die Parteien argumentierten dabei sehr
unterschiedlich. Während die SVP ein Energielenkungssystem und die Energie- und
Klimaziele insgesamt in Frage stellte, betonten FDP und CVP die Schwierigkeiten für die
Wirtschaft, welche das KELS nach sich ziehen würde. Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO)
sagte für die CVP-Fraktion, das KELS sei „in der besten aller Welten das beste aller
Systeme". Da wir aber nicht in der besten aller Welten leben würden, lehne die CVP die
Vorlage ab. Eric Nussbaumer (sp, BL) hielt fest, dass es bereits eine
Verfassungsgrundlage für Lenkungsabgaben gebe und das KELS deshalb nicht notwendig
sei. Grüne und Grünliberale lehnten das KELS ebenfalls ab, betonten aber die
Wichtigkeit eines Massnahmenmixes zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Obschon ein Nichteintreten quasi von Beginn der Debatte an feststand, dauerte die
Diskussion über zwei Stunden. Dies war vor allem auf die zahlreichen Fragestellungen
aus der SVP-Fraktion zurückzuführen: Insgesamt 39 Fragen stellten Mitglieder der SVP-
Fraktion den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen, zumeist mit dem Ziel,
deren Haltung zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 in Frage zu
stellen. Die meisten Wortmeldungen kamen dabei von Magdalena Martullo-Blocher,
Adrian Amstutz, Albert Rösti, Walter Wobmann, Christian Imark und Toni Brunner. Das
abschliessende Votum von Bundesrat Maurer für das KELS änderte nichts: Die grosse
Kammer beschloss ohne Gegenantrag Nichteintreten. 23
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Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Kurz nach der Abstimmung zur "Milchkuh-Initiative", die wie ein Damokles-Schwert
über dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) gehangen hatte
und überraschend deutlich abgelehnt worden war, nahm der Nationalrat als Zweitrat
die Debatte über den NAF auf. Die KVF-NR beantragte dem Rat Eintreten auf die
Entwürfe 1, 3 und 4, aber Nichteintreten auf den Entwurf 2, dem Bundesgesetz zum
NAF. Der Nichteintretensantrag folgte automatisch aus der Ablehnung in der
Kommissionsabstimmung: Kommissionsmitglieder von rechts lehnten den Entwurf
wegen der enthaltenen Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags ab und
Kommissionsmitglieder von links stimmten wegen den zu hohen Kosten für die
Bundeskasse gegen den Entwurf. Eine Minderheit Burkart (fdp, AG) verlangte Eintreten
auf Entwurf 2 und eine Minderheit Rytz (gp, BE) wollte die Vorlagen 1 bis 4 mit dem
Auftrag, vor der Beratung des NAF eine Gesamtschau der Verkehrsentwicklung bis 2040
unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger und -mittel vorzulegen, an den Bundesrat
zurückweisen. Der Antrag Burkart wurde einstimmig angenommen, der Antrag Rytz mit
141 gegen 51 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. In der folgenden Debatte zum
Bundesbeschluss über die Schaffung des NAF wurden Anträge aus allen Richtungen
abgelehnt: Erfolglos verlangte Jürg Grossen (glp, BE) mit seinen Anträgen zur
Besteuerung von Elektrofahrzeugen, dass die Abgabe sich an der Leistung orientiere
und dass eine bestimmte Marktdurchdringung durch die E-Mobilität gegeben sein
müsse, bevor die Abgabe in Kraft trete. Die Anträge von Evi Allemann (sp, BE), welche
die Schonung der Bundeskasse beabsichtigten, wurden ebenso abgelehnt wie die
Anträge von Ulrich Giezendanner (svp, AG) oder Walter Wobmann (svp, SO). Die
Annahme der Mehrheitsanträge führte dazu, dass in der umstrittenen Frage der
Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags die Erhöhung um 4 Rappen gemäss Ständerat
angenommen wurde, bei der Zweckbindung der Mineralölsteuererträge aber eine
Differenz zum Ständerat geschaffen wurde: Hatte dieser eine Zweckbindung von
"maximal" 60% nach zwei Jahren beschlossen, so entschied der Nationalrat für "fix"
60% sofort bei Inkrafttreten. Weiter beschloss die grosse Kammer, dass der
Strassenfonds bei grösseren Sparprogrammen des Bundes nicht angetastet wird. Der
Rat verwehrte dem Bundesrat zudem die Kompetenz zur Anpassung der Benzinsteuer
an die Teuerung. Dem Entwurf 1 wurde schliesslich mit 132 zu 62 Stimmen zugestimmt
und die weiteren Entwürfe wurden ebenfalls deutlich angenommen. Aussergewöhnlich
war das Abstimmungsresultat zum Netzbeschluss (Entwurf 3): 150 Ja-Stimmen standen
43 Enthaltungen aus den Reihen von SP und Grünen gegenüber. 
Im Rahmen der Debatte zum NAF wurden zwei weitere Geschäfte behandelt: Zum Einen
die Motion der KVF-SR 16.3009, welche vom Bundesrat bis Ende 2017 eine Vorlage zur
Einführung einer E-Vignette verlangt, zum Anderen eine Motion der KVF-NR 16.3349,
welche ein Reporting über die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Netzbeschluss-
Strecken verlangt. Die Motion zur E-Vignette war schon im März im Ständerat
angenommen worden und fand auch im Nationalrat eine Mehrheit, obschon
Befürchtungen um eine Verletzung der Privatsphäre geäussert wurden. Die Motion zum
Reporting über die Kosten der Netzbeschluss-Strecken war im Zusammenhang mit dem
NAF insofern wichtig, als zwischen den Kantonen und dem ASTRA Uneinigkeit über die
Kosten bestand und diese Kosten, sollte der Netzbeschluss im NAF integriert sein, auch
im Rahmen des NAF gedeckt werden sollten. Das ASTRA sah Kosten in der Höhe von
CHF 105 Mio. auf die Bundeskasse zu kommen, die Kantone gingen jedoch von Kosten
von nur CHF 35 Mio. aus. Mit dem Reporting sollten die effektiven Kosten bestimmt
werden. Im Nationalrat wurde die Motion angenommen. 24
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Zu Jahresbeginn unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz und zu dessen
Finanzierung. Die Vorlage umfasst die Übernahme von rund 376 Kilometern
bestehender Strassen ins Nationalstrassennetz, Finanzierungsmassnahmen für die
damit verbundenen Mehrausgaben des Bundes und die Aufnahme von zwei
Netzergänzungen zur Engpassbeseitigung. 387 Kilometer bestehende
Strassenverbindungen in Agglomerationen und peripheren Landesteilen sollen
aufgenommen werden, die 11 Kilometer lange Verbindung zwischen Bargen und
Schaffhausen soll hingegen aus dem Nationalstrassennetz entlassen werden, da sie
nicht mehr von nationaler Bedeutung sei. Für Betrieb und Unterhalt der dem
Nationalstrassennetz zugeschlagenen Strassen rechnet der Bund mit jährlichen
Mehraufwendungen von CHF 305 Mio. Rund CHF 30 Mio. will der Bund an Beiträgen
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sparen, welche die Kantone nicht mehr als Beiträge an die vom Bund übernommenen
Strassen erhalten. Mit der Erhöhung des Preises für die Autobahnvignette von CHF 40
auf neu CHF 100 pro Jahr sollen die fehlenden CHF 275 Mio. finanziert werden. Die
Erhöhung des Vignettenpreises war sehr umstritten: So stellte die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates mit 8 gegen 8 Stimmen bei 8
Enthaltungen und mit Stichentscheid des Präsidenten den Antrag, den Preis der
Autobahnvignette nicht auf CHF 100, sondern nur auf CHF 70 zu erhöhen. Im Plenum
des Nationalrats wurden weitere Anträge diskutiert: Der Antrag Baader (svp, BL)
forderte Nichteintreten auf die Vorlage 2 (Finanzierung), da der Preis für die
Autobahnvignette nicht erhöht werden dürfe. Das Plenum folgte dem Antrag nicht und
trat auf alle vier Teile der Vorlage ein. Die SVP-Fraktion vertrat in der Debatte den
Minderheitenantrag II Wobmann (svp, SO), der eine Erhöhung des Vignettenpreises
generell ablehnt und bei CHF 40 bleiben will. Die SP-Fraktion unterstützte den
Kommissionsantrag, den Vignettenpreis nur auf CHF 70 statt auf CHF 100 zu erhöhen.
Die Grünen und die Grünliberalen votierten ebenfalls für CHF 70. Der
Minderheitenantrag Teuscher (gp, BE) sieht unabhängig vom Preis der Vignette vor, dass
dieser alle fünf Jahre an die Teuerung angepasst wird. Dieser Antrag blieb jedoch
chancenlos, da die Anpassung an die Teuerung zu unerwünscht ungeraden Beträgen
führen würde. Die FDP-, CVP/EVP- und BDP-Fraktionen unterstützten den
Minderheitenantrag I Amherd (cvp, VS) bzw. die Kommissionsminderheit, welche dem
bundesrätlichen Vorschlag folgen und die Preiserhöhung auf CHF 100 festsetzen wollte.
Im Plenum setzte sich schliesslich die Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 70
durch. Der Ständerat folgte hingegen dem bundesrätlichen Entwurf und stimmte mit
grosser Mehrheit für einen Vignettenpreis von CHF 100. In der Differenzbereinigung
blieben sich die Räte treu, der Nationalrat beharrte weiterhin auf einem Preis von CHF
70, der Ständerat hiess die Erhöhung auf CHF 100 erneut gut. Das Geschäft wird 2013
im Nationalrat weiterverhandelt. 25

Der Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz und dessen Finanzierung wurde
im Berichtjahr weiterverhandelt. Während den Entwürfen 3 und 4 (Bundesbeschlüsse
über den Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds und über das Nationalstrassennetz)
im Parlament bereits 2012 zugestimmt worden war, gelangten Entwürfe 1 (Bundesgesetz
über die Nationalstrassen) und 2 (Nationalstrassenabgabegesetz) erst am 22. März des
Berichtjahres zur Schlussabstimmung im Parlament. Zuvor hatte der Nationalrat
allerdings über Entwurf 2 zu verhandeln, in welchem mit dem Vignettenpreis noch eine
Differenz zum Ständerat bestand. Der Mehrheitsantrag, dem Ständerat zu folgen und
den Entwurf mit CHF 100 pro Vignette zu billigen, wurde mit 97 zu 89 Stimmen
angenommen. Zwei Minderheitenanträge wurden dabei abgelehnt: Der
Minderheitenantrag I Pieren (svp, BE) verlangte einen Vignettenpreis von CHF 70 mit
dem Ziel, die Preiserhöhung minimal zu halten. Der Minderheitenantrag II Grossen (glp,
BE) wollte die Preiserhöhung der Vignette auf CHF 80 beschränken und so als
Kompromiss zwischen den geforderten CHF 100 des Ständerates und deren
nationalrätlicher Ablehnung dienen. Nachdem in einer ersten Abstimmung der
Minderheitsantrag II gegen den Minderheitsantrag I obsiegt hatte, entfielen in der
zweiten Abstimmung mehr Stimmen auf den Minderheitsantrag II als auf den
Mehrheitsantrag. Der Ordnungsantrag Nordmann (sp, VD) auf Bestreben der SP-Fraktion
verlangte eine Wiederholung der Abstimmungen, da es in der SP-Fraktion
Missverständnisse über das Abstimmungsprozedere gegeben habe. Dem
Ordnungsantrag wurde mit 116 zu 64 Stimmen stattgegeben. In der vierten Abstimmung
wurde der Minderheitsantrag II dem Minderheitsantrag I mit 88 zu 63 Stimmen
vorgezogen, und in der fünften Abstimmung obsiegte schliesslich der Mehrheitsantrag
mit 97 zu 89 Stimmen über den Minderheitsantrag II. Dem Mehrheitsantrag folgten die
Fraktionen der CVP/EVP, BDP, FDP, eine Mehrheit der SP und eine Minderheit der SVP.
Die GLP stützte mit der GPS, einer Minderheit der SP und der Mehrheit der SVP ihren
Minderheitsantrag II. Mit dem Einschwenken des Nationalrates auf den Standpunkt des
Ständerates kam es am 22. März des Berichtjahres zur Schlussabstimmung, in welcher
die Entwürfe 1 und 2 (Bundesgesetz über die Nationalstrassen und
Nationalstrassenabgabegesetz) in den Räten angenommen wurden. Gegen das
Nationalstrassenabgabegesetz wurde von einem Komitee unter Federführung der
Nationalräte Nadja Pieren (svp, BE) und Walter Wobmann (svp. SO) das fakultative
Referendum ergriffen, welches nach nur dreimonatiger Unterschriftensammlung mit
107'424 gültigen Unterschriften zustande kam. Der grosse Zuspruch, den das
Referendum bei der Unterschriftensammlung erfuhr, führte dazu, dass der Verband
Auto Schweiz, der TCS, einige Sektionen des ACS sowie der Gewerbeverband ihre
Unterstützung zusagten. Auch der VCS kündigte an, den Preisaufschlag energisch zu
bekämpfen, weil mit dem zusätzlichen Geld auch zusätzliche Strassen zu erwarten
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seien. Das vom VCS lancierte Referendum kam jedoch nicht zustande; es wurden nur
rund 1'300 Unterschriften gesammelt. Unterstützung erfuhr Bundesrätin Leuthard von
der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz. Die kantonalen Baudirektoren
erklärten, dass der Bund ohne die zusätzlichen Gelder aus der Vignettenpreiserhöhung
die geplante Übernahme von Kantonsstrassen sistieren würde. Eine Übernahme dieser
Strassen durch den Bund sei aber im Interesse der Kantone, welche damit finanziell
entlastet würden. Die Kampagne des Referendumskomitees zielte darauf ab, die
Preiserhöhung als Abzockerei darzustellen. Bundesrätin Leuthard brachte kurz vor der
Abstimmung die Idee einer elektronischen Vignette in die Debatte ein und reagierte
darauf auf das Argument, Nationalstrassenbenutzer mit Wechselschildern und
mehreren Fahrzeugen würden von der Preiserhöhung über die Massen belastet.
Leuthard liess weiter verlauten, dass im Falle einer Ablehnung der Vignetten-
Preiserhöhung ein Kostenaufschlag beim Benzin notwendig sei und der Benzinpreis um
6 Rappen pro Liter steige. Die an einem Podium gemachte falsche Aussage, auch
Lastwagen bräuchten eine Vignette, brachte der Verkehrsministerin viel mediale Häme
ein. Die Analyse der Abstimmungsinserate des Année Politique Suisse zeigte, dass das
Pro-Lager (Zustimmung zur Preiserhöhung) in mehr als der Hälfte seiner Inserate auf
die Realisierung von regionalen Projekten hinwies, welche durch die Preiserhöhung
finanziert werden sollen. Die übrigen Pro-Inserate verwiesen auf die Erhöhung der
Sicherheit, die Stärkung des Tourismus oder auf die Desinformation des Contra-Lagers.
Das Contra-Lager bezeichnete in einem Drittel seiner Inserate die Anhebung des
Vignettenpreises als zu hoch, in einem Viertel der Inserate wurde die Vorlage als
Mogelpackung gebrandmarkt und in weiteren 15% der Inserate stand die
Zweckentfremdung von Strassenverkehrsabgaben im Zentrum. Die Inseratedichte war in
den Kantonen, welche im Falle der Annahme der Vorlage von Umfahrungsprojekten
profitiert hätten, am grössten. Das Pro-Lager konzentrierte seine Kampagne auf die
Westschweiz, das Contra-Lager war in der übrigen Schweiz auch sehr aktiv. Während
auf der Pro-Seite vor allem kantonale Komitees und Parteien Inserate schalteten, waren
es auf der Contra-Seite mehrheitlich die grossen nationalen Autoverbände. In der
Volksabstimmung vom 24. November des Berichtjahres wurde das
Nationalstrassenabgabegesetz mit 60,5% der Stimmen und in allen Kantonen abgelehnt.
Gemäss der VOX-Analyse lehnten AutofahrerInnen das Gesetz mit 62% Nein-Stimmen
ab, Nicht-AutofahrerInnen stimmten hingegen mit 58% Ja-Stimmen zu. Die
Parteiidentifikation spielte bei der Stimmabgabe nur eine untergeordnete Rolle, die
Wählerschaft der CVP und der FDP.Die Liberalen verwarf das Gesetz entgegen der
zustimmenden Parteiparole mehrheitlich. Den Befürwortern der Vignettenverteuerung
war es nicht gelungen, den StimmbürgerInnen aufzuzeigen, dass der Netzbeschluss
(Übernahme von 400 Km Kantonsstrassen) an die Verteuerung der Vignette gekoppelt
war.

Abstimmung vom 24. November 2013

Beteiligung: 53,6%
Ja: 1 087 368 (39,5%) 
Nein: 1 662 748 (60,5%) 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, EVP, CSP, BDP, SGV, SBV, SGB.
– Nein: SVP (3*), GPS, GLP.
– Stimmfreigabe: SPS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 26

In der Sommersession 2015 nahm der Nationalrat die Beratung zur Volksinitiative „Für
eine faire Verkehrsfinanzierung“ (Milchkuh-Initiative) auf. Wie schon in der kleinen
Kammer gab es auch in der Volkskammer einen Rückweisungsantrag, der die Beratung
der Initiative mit der Behandlung des NAF verknüpfen wollte. Der Rückweisungsantrag
war von Nationalrat Français (fdp, VD) eingereicht und von rund einem Dutzend
Mitgliedern der SVP-Fraktion mitunterzeichnet worden - auch von Mitgliedern des
Initiativkomitees. Martin Candinas (cvp, GR) legte für die Kommissionsmehrheit dar,
weshalb eine gemeinsame Behandlung von Volksinitiative und NAF nicht wünschenswert
sei. Er warf dabei dem Initiativkomitee fehlende Kompromissbereitschaft vor, was von
den Nationalräten und Mitgliedern des Initiativkomitees Rime (svp, FR), Binder (svp, ZH)
und Amstutz (svp, BE) bestritten wurde. Als Roger Nordmann (sp, VD) für die
Kommission sprach und der Initiative einen extremistischen Charakter bescheinigte,
empörte sich die SVP-Fraktion. Ulrich Giezendanner (svp, AG), ebenfalls ein Mitglied des
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Initiativkomitees, forderte eine Entschuldigung für diese "Riesenfrechheit" – was
Nordmann jedoch ausschlug. Der Rückweisungsantrag der Minderheit Français wurde
äusserst knapp mit 93 zu 91 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Für die
Rückweisung stimmten die geschlossenen Fraktionen von SVP und FDP mit einzelnen
Stimmen aus der CVP und der BDP. Die Fraktionen von SP, Grünen und GLP stimmten
geschlossen dagegen. In der weiteren Debatte in der grossen Kammer argumentierten
die Gegnerinnen der Vorlage mit den CHF 1.5 Mia., welche der Bundeskasse wegen der
Initiative entgehen würden und mit den deswegen notwendigen Sparmassnahmen. Die
Befürworterseite stellte hingegen die Vernachlässigung der Strasseninfrastruktur und
die hohe Belastung durch Abgaben im Strassenverkehr in den Vordergrund. Der
Minderheitsantrag Wobmann (svp, SO), der die Initiative zur Annahme empfehlen wollte,
unterlag dem Mehrheitsantrag der Kommission schliesslich mit 97 zu 65 Stimmen bei 11
Enthaltungen. Für die Minderheit stimmte die geschlossene SVP-Fraktion und ein gutes
Drittel der FDP-Fraktion. Die Hälfte der Mitglieder der FDP-Fraktion enthielt sich der
Stimme oder entzog sich der Abstimmung. Während die Fraktionen von SP, Grünen und
GLP geschlossen für den Mehrheitsantrag stimmten, taten dies die Fraktionen von CVP
und BDP grossmehrheitlich. 27

Strassenverkehr

Mittels Postulat unternahm die KVF-NR einen neuen Versuch zur Einführung einer
elektronischen Erhebung der Nationalstrassenabgabe (E-Vignette). Die E-Vignette war
bereits mehrfach angedacht worden und von der Regierung erwünscht, das Volks-Nein
in der Abstimmung zur Erhöhung des Vignettenpreises von 2013 (bei welcher es auch
um flexiblere Kurzzeit-Vignetten ging, deren Einführung von der Regierung mit der E-
Vignette in Zusammenhang gesehen wurde) hatte jedoch das vorläufige Ende dieses
Anliegens bedeutet. Bundesrätin Widmer-Schlumpf zeigte sich denn im Rat auch
erfreut, dass die E-Vignette erneut geprüft werden solle, und bekundete ihre
Bereitschaft, das Postulat zu erfüllen. Widerstand kam von einer Minderheit Wobmann
(svp, SO), die in der E-Vignette einen Überwachungsmechanismus und den Grundstein
zum Mobility Pricing sah. Der Nationalrat nahm das Postulat im März 2015 mit 129 gegen
51 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. 28

POSTULAT
DATUM: 02.03.2015
NIKLAUS BIERI

Betreffend der parlamentarischen Initiative Mörgeli (svp, ZH) zur Anpassung der
Sicherheitsmargen bei Geschwindigkeitsmessanlagen wurde 2015 von der KVF-NR
Folgegeben empfohlen. Die Schwesterkommission gab der im Winter 2015 von Walter
Wobmann (svp, SO) übernommenen Initiative hingegen keine Folge. Die KVF-NR kam im
November 2015 auf ihren Entscheid zurück und unterstützte nun diesen Entscheid. Ein
Minderheitenantrag Wobmann zwang den Nationalrat allerdings zur Abstimmung. Mit
102 gegen 85 Stimmen (1 Enthaltung) gab die grosse Kammer der Initiative im Dezember
2015 schliesslich keine Folge. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2015
NIKLAUS BIERI

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) eine
"Rasche Beseitigung der Exzesse" in der Bestrafung von Tempo-Sündern im
Strassenverkehr. Die im Rahmen der Via Sicura aufgenommene und der Volksinitiative
"Schutz vor Rasern" entlehnte verschärfte Ahndung von bedeutenden
Geschwindigkeitsübertretungen im Strassenverkehr werde, so Nationalrat Regazzi,
exzessiv angewendet und führe zu einer generellen Kriminalisierung aller Autofahrer.
Der Initiant wünscht sich eine Lockerung der Bestrafung von "unbescholtenen
Autofahrern" bei gleichzeitiger Beibehaltung von harten Strafen für Raser. Die KVF-NR
empfahl im November 2015 mit 13 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative
keine Folge zu geben. Die eben erst in Kraft getretenen Massnahmen der Via Sicura
sollten nicht bereits wieder geändert werden, zudem entspreche die harte Ahndung
von Rasern dem in der Volksinitiative "Schutz vor Rasern" formulierten Volkswillen. Eine
Minderheit Wobmann (svp, SO) beantragte, der parlamentarischen Initiative Folge zu
geben. In der Debatte im Nationalrat griffen verschiedene Redner der SVP die Via Sicura
an, so verdächtigte etwas Jean-François Rime (svp, FR) die Kantone, mit Bussengeldern
aus dem Strassenverkehr das Budget aufzubessern, und Jean-Luc Addor (svp, VS)
bemängelte, die Via Sicura verhindere zwar Verkehrsopfer, provoziere aber "soziale,
berufliche und familiäre Opfer". Mit 113 zu 72 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der
Nationalrat der Minderheit und gab der Initiative Folge. Die geschlossen stimmende
SVP-Fraktion konnte dabei auf die Unterstützung einer Mehrheit von FDP, CVP und BDP
zählen. 
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Die KVF-SR teilte die Auffassung ihrer Schwesterkommission und empfahl am 14. April
2016 einstimmig, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Sie verwies
zudem auf das von ihr eingereichte Postulat 16.3267, welches eine Evaluation der Via
Sicura-Massnahmen fordert. Der Ständerat folgte seiner Kommission am 8. Juni 2016,
nahm das Postulat an und gab der parlamentarischen Initiative Regazzi mit 20 zu 15
Stimmen bei 4 Enthaltungen keine Folge. 30

Die periodische Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit von Autolenkerinnen und
Autolenkern soll nicht ab dem 70. Altersjahr einsetzen, sondern erst ab dem 75. Dies
verlangt eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG), welche im Juni 2015 im
Nationalrat eingereicht worden war. In den Nachbarländern gebe es trotz der EU-
Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG keine periodische Kontrolluntersuchung der
Fahrtüchtigkeit und im Vergleich zur Schweiz auch keine nennenswerten Unterschiede
in der Unfallstatistik. Der Bund missachte die Selbstverantwortung der älteren
Autofahrer, so Nationalrat Reimann. Die KVF-NR sah indes in der periodischen
Untersuchung ab dem 70. Altersjahr keine Diskriminierung und auch keine zu grosse
Einschränkung in der Selbstverantwortung und beantragte im November 2015 mit 15 zu
9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Wobmann (svp, SO) stellte sich gegen diesen Antrag. Am 16. Dezember 2015 gab der
Nationalrat der parlamentarischen Initiative Reimann mit 97 zu 82 Stimmen bei 4
Enthaltungen Folge. Zusammen mit knappen Mehrheiten der Fraktionen von CVP und
FDP gewann die geschlossen stimmende SVP-Fraktion über die ablehnende Ratslinke.
Im April 2016 beantragte auch die KVF-SR mit 6 gegen 3 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die periodischen
Kontrolluntersuchungen ab 70 Jahren seien nicht diskriminierend, zudem sei die
Regelung im Rahmen der Via Sicura optimiert worden. Die Kommission verwies weiter
auf das eigene Kommissionspostulat, welches eine Evaluation der Via Sicura-
Massnahmen fordert. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte Folgegeben. Am 8. Juni
2016 debattierte die kleine Kammer über das Geschäft. In den Voten wurde
hauptsächlich auf die wissenschaftliche Evidenz eingegangen: Die Unfallstatistik zeige,
dass alte Fahrerinnen und Fahrer keine Risikogruppe darstellten. Konrad Graber (cvp,
LU) ging darauf nicht ein, empfahl dem Rat aber aus Effizienzgründen wie bei der
parlamentarischen Initiative Regazzi keine Folge zu geben und erst den Bericht über die
Evaluation der Via Sicura abzuwarten. Die kleine Kammer folgte entgegen diesem Votum
der Minderheit Hösli und gab der Initiative mit 22 zu 19 Stimmen (keine Enthaltungen)
Folge. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Ein Komitee, welches von Nationalrat Wobmann (svp, SO) vertreten wurde, reichte im
August 2015 eine Petition gegen den Swisspass-Zwang ein und forderte darin die
Abschaffung des Swisspass oder zumindest die Herstellung einer Wahlfreiheit bezüglich
der Fahrausweise im öffentlichen Verkehr. Die Verkehrskommissionen beider Kammern
verwiesen im Frühjahr 2016 auf die Konzessionen, die VöV und SBB beim Datenschutz
gemacht hätten, sowie auf die breite Akzeptanz des Swisspass beim Publikum und
lehnten Folgegeben ab. Der Ständerat folgte seiner Kommission im Juni 2016, der
Nationalrat gab der Petition im Dezember 2016 ebenfalls keine Folge. 32

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 16.12.2016
NIKLAUS BIERI

Schiffahrt

Im Juni 2016 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Binnenschifffahrt vorgelegt. Die zentralen Punkte der Teilrevision waren die
Einführung einer risikoorientierten Sicherheitsaufsicht und eines
Sicherheitsnachweises in der gewerblichen Fahrgast- und Güterschifffahrt, die
Schaffung einer Grundlage für die Anwendung der Atemalkoholprobe analog zum
Strassenverkehr sowie die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für zentrale Register
über die Schiffe, deren Halter und die Fahrberechtigungen. Der Bundesrat beschränkte
sich hierbei darauf, die Schaffung der Register zu ermöglichen – diese seien von den
Kantonen gewünscht worden und sollten gemäss der bundesrätlichen Botschaft von
diesen geschaffen, verantwortet und finanziert werden. 
Im Dezember 2016 nahm der Ständerat die Beratung des Geschäfts auf und entschied
abweichend vom Bundesrat: Er strich die Artikel zur Schaffung der zentralen Register
und änderte das Altersjahr für die ärztliche Untersuchung der Fahreignung von 70 auf
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75. 
Am 2. März 2017 kam das Geschäft in den Nationalrat. Eine Minderheit Wobmann (svp,
SO) beantragte, nicht darauf einzutreten. Die Teilrevision sei nicht nötig und daher nur
eine Aufblähung des Gesetzes. Der Rat trat jedoch auf die Vorlage ein und folgte dem
Ständerat in dessen Abweichungen von der Vorlage des Bundesrates. Einzig eine
Differenz bei den Voraussetzungen für die Erteilung des Führerausweises wurde
geschaffen. 
Der Ständerat lenkte schon am 8. März 2017 ein und stimmte dem Nationalrat zu. In den
Schlussabstimmungen vom 17. März nahm der Ständerat die Teilrevision des
Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt bei 2 Enthaltungen einstimmig an, der
Nationalrat stimmte mit 133 zu 64 Stimmen (aus der SVP-Fraktion) ohne Enthaltungen
zu. 
Laut dem Verband der Schweizerischen Schifffahrtsunternehmen habe der mit der
Gesetzesänderung an die Schifffahrtsunternehmen übertragene Sicherheitsnachweis
hohe Kosten für die Unternehmen zur Folge. Der Verband verzichtete aber darauf, das
Referendum zu ergreifen. 33

Umweltschutz

Luftreinhaltung

En cas d'adoption par l'Assemblée fédérale de la motion de Walter Wobmann (udc, SO),
le Conseil fédéral devrait supprimer la taxe d'incitation sur les composés organiques
volatils (COV). La taxe prélevée depuis 2000 vise à limiter le recours à ces solvants,
nuisibles pour l'homme et l'environnement. Le conseiller national soleurois souhaite
réduire les charges administratives et financières des entreprises concernées, afin
qu'elles ne soient pas désavantagées par rapport aux importations directes ou au
tourisme d'achat. 
Le Conseil fédéral rejette la motion. Premièrement, il rappelle que la taxe est
remboursée lors de l'exportation de substances et de produits contenant des COV. Les
entreprises peuvent se faire exempter de la taxe lors de prises de mesures de
réductions des émissions de COV. Deuxièmement, la combinaison de la taxe
d'incitation sur les COV et des valeurs limites d'émission de l'OPair permet aux
entreprises de réduire leurs émissions de COV. Les valeurs limites d'émission de l'OPair
ne sont pas des instruments suffisants. Troisièmement, des simplifications sont mises
en place régulièrement afin de réduire la charge administrative. De plus, les émissions
de COV pourraient augmenter par la suppression de la taxe. Finalement, le Conseil
fédéral rappelle que le Conseil national s'était déjà penché sur la question et l'avait
rejetée (Mo. 12.3912). 
Néanmoins. le Conseil national adopte la motion par 97 voix contre 87 et 9 abstentions.

La CEATE-CE, à l'unanimité, recommande à son conseil d'adopter sa proposition
d'amendement. Contre une suppression de la taxe, elle propose de la simplifier sur le
plan administratif. Elle demande également de maintenir le niveau de protection du
système actuel et de tenir compte des besoins des branches concernées. Le Conseil
des Etats adopte la version modifiée. 34

MOTION
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DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Soziale Gruppen
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Migrationspolitik

Die ausführliche Debatte, welche der Nationalrat in der Wintersession zum Thema der
Jugendpolitik und insbesondere dem Problem der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen
durchführte (siehe unten), richtete ihr Augenmerk auch auf verstärkte
Integrationsanstrengungen der ersten und zweiten Einwanderergeneration. Zum
Auftakt wollte die SVP-Fraktion den Bundesrat verpflichten, in den Kriminalstatistiken
des Bundes in Zukunft auch das Herkunftsland des Täters aufzuführen. Der Bundesrat
war bereit, die Motion entgegen zu nehmen, war aber der Auffassung, neben der
Nationalität sollte auch der Aufenthaltsstatus kommuniziert werden. Der Vorstoss
wurde von Abgeordneten aus dem links-grünen Lager bekämpft und mit 108 zu 76
Stimmen angenommen. Eine Motion Wobmann (svp, SO) (Mo. 06.3140), die verlangte,
dass Täter statistisch nicht nur nach Schweizern und Ausländern unterschieden,
sondern auch nach Nationalität und Datum einer allfällig erfolgten Einbürgerung erfasst
werden, wurde hingegen auf Antrag des Bundesrates mit 116 zu 67 Stimmen abgelehnt.
Der Bundesrat legte dar, zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung gehöre, dass
gegen den Antragssteller keine ungelöschten Vorstrafen oder hängigen
Strafuntersuchungen vorliegen. Sei die Einbürgerung aber erfolgt, so sei der
Betreffende Schweizer Bürger und müsse auch in der Statistik als solcher behandelt
werden. 35

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Neuerdings sind den religiösen Fundamentalisten aus evangelikalen Kreisen sowie den
Rechtsaussenpolitikern der SVP der Bau von Minaretten resp. neuer Moscheen ein Dorn
im Auge. Im Gegensatz zu den Kirchtürmen der christlichen Konfessionen sehen sie
darin nicht ein rein religiöses Symbol, sondern eine Art Kriegserklärung der islamischen
Welt an die abendländische Zivilisation. Von Nationalrat Wobmann (svp, SO) in der
Sommersession auf den Bau von Minaretten angesprochen, erklärte Bundesrat
Couchepin, die Erteilung einer Baubewilligung liege im Ermessen der Gemeinden und
Kantone, wobei für eine Ablehnung lediglich raumplanerische oder baurechtliche, nicht
aber religiöse Aspekte zu berücksichtigen seien. Etwas anderes wäre mit der
verfassungsmässig garantierten Glaubensfreiheit nicht vereinbar. Bundespräsident
Leuenberger äusserte sich ebenfalls zu der Frage und bezeichnete die Minarett-
Debatte als «reine Wahlkampf-Schaumschlägerei»: Natürlich werde seit dem 11.
September 2001 über das Verhältnis zwischen Christentum und Islam und über die
Ursachen des islamistischen Terrorismus diskutiert, was auch richtig sei, aber es sei
keineswegs so, dass die Schweizer Bevölkerung sich durch den Bau von Minaretten
bedroht fühle. In der zweiten Jahreshälfte kündigten verschiedene Gruppierungen um
den rechts aussen politisierenden SVP-Nationalrat Schlüer (ZH) an, 2007 eine
Volksinitiative gegen den Bau von Minaretten lancieren zu wollen. 36

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 19.06.2006
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Wobmann (svp, SO) verlangt vom Bundesrat das Verbot der salafistischen
Organisation „Lies!“ sowie anderslautender Organisationen mit gleicher Zielsetzung.
Diese Organisationen würden gemeinhin mit der Verbreitung von dschihadistischem
Gedankengut in Verbindung gebracht und deren Verteilaktionen dienten in erster Linie
der Gewinnung junger Leute für den Dschihadismus. Solche Entwicklungen seien
weitestgehend zu unterbinden, da sie weit über die Religionsfreiheit hinausgehen
würden. Sollte dies nicht im Rahmen bestehender Bundesgesetze möglich sein, sei
hierfür so bald als möglich eine entsprechende Grundlage zu schaffen.
Der Bundesrat indes beantragte die Ablehnung der Motion. Auch wenn das
Indoktrinierungspotenzial der „Lies!“-Aktion bekannt sei, stelle eine Koran-Verteilaktion
für sich alleine genommen grundsätzlich keine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz
dar. Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, welches am 1. September 2017 in Kraft
trat, wäre grundsätzlich die Verhängung eines Organisationsverbotes möglich. Im Falle
von „Lies!“ würden aber entsprechende Belege für die Bestätigung einer konkreten
Organisationsstruktur fehlen, weshalb kein explizites Verbot ausgesprochen werden
könne. Wollte man dennoch ein Verbot aussprechen, müsste man jeweils nachweisen
können, dass die betroffene Person ein explizites Mitglied der Organisation ist und
nicht etwa nur einer regulären Koranverteilung beisteht. Daher würde der Bundesrat
auch eine rasche Revision des unklar formulierten Artikels 74 Absatz 2 NDG veranlassen,
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damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Verbotes gegeben sind.
Zudem hätten die Kantone und Gemeinden, gestützt auf die jeweilige kantonale
Gesetzgebung, noch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Verweigerung der
polizeilichen Bewilligungen solche Standaktionen zu unterbinden. Daher bestehe
momentan keine Notwendigkeit, weitere gesetzliche Bestimmungen festzulegen.
Der Nationalrat indes kam dem Anliegen des Motionärs nach und stimmte dem Vorstoss
mit 109 zu 64 Stimmen bei neun Enthaltungen zu, womit die Motion nun an den
Ständerat als Zweitrat überwiesen wird. 37

Die im September 2017 vom Nationalrat angenommene Motion Wobmann (svp, SO) für
ein Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ sowie anderslautender
Organisationen mit gleicher Zielsetzung sollte in der Frühjahrssession 2018 auch im
Ständerat behandelt werden. Die SiK-SR kam dieser Debatte aber zuvor und beantragte
bereits in ihrem Bericht vom Januar 2018 einstimmig die Sistierung der Behandlung
gemäss Art. 87 Abs. 3 ParlG. Die Kommission hatte im Rahmen ihrer Beratung
festgestellt, dass die Möglichkeiten für ein Verbot von Aktionen der erwähnten
Organisationen – wie auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme erläutert
hatte – auf Kantons- und Gemeindeebene gegeben sind. Da diese Thematik aber
weiterreichende Effekte mit sich bringe, stelle sich nun doch die Frage, ob man die
Rechtsvorschriften und Massnahmen auf der Bundesebene ausweiten wolle. Daher
wolle die Kommission zunächst den für das Frühjahr 2019 angesetzten Entwurf des
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
abwarten und die vorliegende Motion in diesem Zusammenhang beraten. Die
Aussetzung des Geschäftes für mindestens ein Jahr wurde im Ständerat ohne
Diskussion durchgesetzt. Damit diese aber vollends in Kraft tritt, muss das Geschäft
nochmals an den Nationalrat zurückgegeben werden, da auch dessen Zustimmung
benötigt wird. 38

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MELIKE GÖKCE

In ihrem Bericht vom Mai 2018 machte die SiK-NR geltend, dass sie sich den
Erwägungen sowohl ihrer Schwesterkommission als auch deren Rates anschliesse, und
beantragte dem Nationalrat einstimmig (24 zu 0 Stimmen), die Behandlung der Motion
Wobmann (svp, SO) zum Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ zu sistieren. Sie
erachte es als sinnvoll, zunächst den Entwurf eines Bundesgesetzes über polizeiliche
Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) abzuwarten, welcher im Frühjahr
2019 unterbreitet werden soll. Den Kantonen und Gemeinden stehe es bis dahin offen,
über ein allfälliges Verbot solcher Aktionen zu befinden. Der Nationalrat gab dem Antrag
in der Sommersession 2018 stillschweigend statt, womit die Behandlung der Motion für
mehr als ein Jahr ausgesetzt wird. 39

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Auch im Referendum gegen die Erhöhung der Abgaben für die Autobahnvignette
mischte die SVP mit. Aushängeschilder des erfolgreichen Referendumskomitees, das
innert kürzester Zeit mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt
hatte, waren die SVP-Nationalratsmitglieder Nadja Pieren (BE) und Walter Wobmann
(SO) sowie Claude-Alain Voiblet, Grossrat des Kantons Waadt. Einen Grossteil der
Administrationsarbeit leistete bei der Sammlung allerdings eine Gruppierung mit den
Namen „Alpenparlament“. Die Organisation aus dem Berner Oberland wird von zwei
ehemaligen Schweizer Demokraten geführt. Das Alpenparlament tritt im Internet mit
Verschwörungstheorien auf und vertreibt „Therapiegeräte“, mit denen sich HIV oder
Malaria heilen lasse. Nadja Pieren gab zu Protokoll, dass das Alpenparlament bei der SVP
angefragt und dann die Administration für die Unterschriftensammlung übernommen
habe; was die Gruppierung daneben machen würde, sei aber Privatsache. 40
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Andere Parteien

Die im Juli 2010 gegründete Tierpartei, welche die Bedürfnisse und Interessen von
Tieren und den Erhalt derer natürlicher Lebensräume ins Zentrum ihrer politischen
Arbeit stellt, trat in vier Kantonen erfolglos zu den Nationalratswahlen (ZH, SO, BE, LU)
und mit Barbara Banga-Schaad im Kanton Solothurn auch zu den Ständeratswahlen an.
An ihrer ersten Vollversammlung Mitte Mai 2011 in Wallisellen verabschiedete die Partei
ihr Programm, in welchem sie sich verpflichtete, Tieren eine Stimme zu geben. 41
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